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Zinses 171). Mit der Wiedererrichtung der Metropole von Tarragona in 
den Jahren 1089—1091 übertrug sodann Graf Berengar Raimund von 
Barcelona, der Herr von Tarragona, seinen gesamten Besitz gegen einen 
Jahreszins von 5 Mark Silber dem Papste 172).

Recht schwierig gestalteten sich dagegen die Beziehungen zu England. 
Es ist bekannt, daß das Königreich lange Zeit sich mehr oder minder 
neutral verhalten hat und gerade in der Frage des Peterspfennigs von 
beiden Seiten umworben wurde 173). Erst mit der Legation des Kardinals 
Walter von Albano 1095 hat Urban die endgültige Anerkennung er­
reicht, freilich auf Kosten großer Zugeständnisse 174). Das Geld scheint 
bei diesen Verhandlungen mit Wilhelm Rufus von England reichlich 
geflossen zu sein, und wir verstehen die Erbitterung Hugos von Fla­
vigny, der den Abt Jarento von Dijon 1096 nach England begleitete 
und diesen durch die Entsendung eines päpstlichen Neffen aus dem 
Laienstande brüskiert sah 175).

Die Klagen, daß Urban II. für Geld recht empfänglich war, sind 
nicht vereinzelt 176). Die zeitgenössische Publizistik und Satire hat 
dann auch den Papst und die habgierige römische Kurie mehrfach heftig 
angegriffen 177); das bekannteste Werk ist jener Tractatus Garsiae Tho­
letani canonici de Albino et Rufino 178), der die geldhungrige Kurie 
Urbans II. mit beißendem Spott übergießt.

Man wird nicht ableugnen können, daß Urban II. sich in politischen 
und kirchenpolitischen Fragen gelegentlich durch finanzielle Vorteile be­
einflussen ließ. Etwas ganz anderes ist freilich der Vorwurf, den der
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